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 Von unserer Fachredaktion geprüft   Die Inhalte dieses Downloads sind nach 
bestem Wissen und gründlicher Recherche entstanden. Für eventuell enthaltene 
Fehler übernehmen jedoch Autor/in, Chefredakteur sowie die Holzmann Medien 
GmbH & Co. KG keine rechtliche Verantwortung.    
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Aufbewahrung und Archivierung von 
elektronischen Kontoauszügen 

Die in digitaler Form eingegangenen Unterlagen sind in dieser Form aufzubewahren und 

dürfen innerhalb der Aufbewahrungsfrist nicht verändert oder gelöscht werden. Hinsichtlich 

elektronischer Kontoauszüge müssen daher insbesondere folgende vier Kriterien erfüllt 

werden: 

Maßnahme Erledigt Notizen 

Bei der Führung der Bücher und Aufzeichnungen auf 
Datenträgern muss sichergestellt sein, dass während der 
Aufbewahrungsfrist die Daten jederzeit verfügbar sind und 
unverzüglich lesbar gemacht werden können. Dies gilt 
auch für die Befugnisse der Finanzbehörde nach § 147 Abs. 
6 AO (Datenzugriff). 

 

 

Aus der System- und Verfahrensdokumentation muss 
erkennbar sein, auf welche Weise elektronische 
Eingangsdokumente aufbewahrt, archiviert und 
weiterverarbeitet werden. 

 

 

Das zum Einsatz kommende Datenverarbeitungsverfahren 
muss die Gewähr dafür bieten, dass alle Informationen 
(Programme und Datenbestände), die einmal in den 
Verarbeitungsprozess eingeführt werden, erfasst werden 
und zudem nicht mehr unterdrückt oder ohne 
Kenntlichmachung überschrieben, gelöscht, geändert oder 
verfälscht werden können (§ 146 Abs. 4 AO). Bei originär 
digitalen Dokumenten muss Hard- und Softwaremäßig 
sichergestellt sein, dass während des Übertragungs-
vorgangs auf das Speichermedium eine Bearbeitung nicht 
möglich ist. 

 

 

Durch den Buchführungspflichtigen sind 
Verfahrenskontrollen zur Überprüfung der Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Geschäftsvorfälle sowie deren 
Bestätigung (Autorisation) durchzuführen. 

 

 

 

Hintergrund der Informationen:  
Bayerisches Landesamt für Steuern vom 19.05.2014 - S 0317.1.1 -3/3 St42 

 


